
Satzung
des Sportvereins Althengstett 1925 e. V.

§ 1Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt die Bezeichnung “SportvereinAlthengstett 1925“. Er ist in das Vereinsregister desAmtsgerichts Calw einzutragen. Seinen Sitz hat er inAlthengstett. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2Zweck
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbargemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittessteuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung in derjeweils gültigen Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig,er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlicheZwecke. Mittel des Vereins dürfen nur fürsatzungsgemäße Zwecke verwendet werden. DerVerein dient der Pflege und Förderung des Sports.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen ausMitteln des Vereins. Es darf keine Person durchAusgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sindoder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungenbegünstigt werden.
Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereinssind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die ihnenentstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt.Der erweiterte Vorstand kann im Rahmen derhaushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübungvon Vereinsämtern eine angemessene Vergütungund/oder eine angemessene Auf-wandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStGbeschließen.
Der Verein ist weder politisch noch konfessionellgebunden und insoweit völlig neutral. Eine politischeoder konfessionelle Betätigung des Vereins istausgeschlossen. Eine solche Tätigkeit innerhalb desVereins ist nicht zulässig.
Die Farben des Vereins sind blau-weiß.

§ 3Mitgliedschaften
Der Verein ist Mitglied im Sportkreis Calw e. V., imWürttembergischen Landessportbund e. V. (WLSB)und den Fachverbänden des WLSB, deren Sportartenim Verein betrieben werden und erkennt derenSatzungen und Ordnungen an.

§ 4Mitgliedschaft
1. Der Verein besteht aus

● Mitgliedern
● Jugendlichen
● Ehrenmitgliedern
● Ehrenvorsitzenden

2. Mitglied kann jede natürliche Personwerden. Über den schriftlichenAufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarfder Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.Gegen eine Ablehnung desAufnahmeantrages durch den Vorstand, dieeiner Begründung bedarf, kann derAntragsteller die ordentlicheMitgliederversammlung anrufen. Dieseentscheidet endgültig.
3. Mitglieder des Vereins, welche das 18.Lebensjahr noch nicht erreicht haben, geltenals Jugendliche.
4. Mit der Aufnahme anerkennt das Mitglieddie Satzungen des Vereins und derjenigenVerbände, denen der Verein selbst alsMitglied angehört.
5. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzendewerden durch den Vorstand ernannt.

§ 5Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt,Ausschluss oder Tod.
2. Der Austritt ist der Vorstandschaft schriftlichmitzuteilen. Der Austritt erfolgt zum nächstenMonatsende. Eine Beitragsrückerstattung erfolgtnicht.
3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossenwerden:

● wegen erheblicher Verletzungsatzungsgemäßer Pflichten
● wegen groben unsportlichen Verhaltens
● wegen schweren Verstoßes gegen dieInteressen des Vereins
Über den Ausschluss entscheidet der Ausschuss.Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied dieGelegenheit zu geben, sich mündlich oder



schriftlich zu äußern.
Hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einerMindestfrist von 10 Tagen schriftlichaufzufordern. Die Entscheidung über denAusschluss ist schriftlich zu begründen und demMitglied durch eingeschriebenen Briefzuzustellen.
Gegen die Entscheidung ist die Berufung desMitglieds an die ordentliche Hauptversammlungzulässig, sie muss schriftlich und binnen dreiWochen nach Absendung der Entscheidungerfolgen. Die Hauptversammlung entscheidetendgültig.
Ein Rechtsmittel gegen den Beschluss desAusschusses der Hauptversammlung bestehtnicht.

4. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossenwerden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicherMahnung durch den Vorstand mit der Zahlungvon Beiträgen und Umlagen in Höhe einesJahresbeitrages im Rückstand ist. DerAusschluss kann durch den Ausschuss erstbeschlossen werden, wenn seit dem Absendendes zweiten Mahnschreibens, das den Hinweisauf den Ausschluss zu enthalten hat, dreiMonate vergangen sind.
5. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist,haben keinen Anspruch auf Anteile aus demVermögen des Vereins. Andere Ansprüche gegenden Verein müssen binnen 6 Monaten nachErlöschen der Mitgliedschaft durcheingeschriebenen Brief geltend gemachtwerden.
6. Für Jugendliche gelten die vorstehendenBestimmungen entsprechend

§ 6Rechte und Pflichten
1. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen desVereinszweckes an den Veranstaltungen desVereins teilzunehmen.
2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich nach derSatzung und nach den weiteren Ordnungen desVereins zu verhalten. Alle Mitglieder sind zugegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet.
3. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinlaufend über Änderungen in ihren persönlichenVerhältnissen schriftlich zu informieren. Dazugehört insbesondere:

a) die Mitteilung von Änderungenhinsichtlich des Namens sowie derAnschriftb) Änderung der Bankverbindung bei derTeilnahme am Einzugsverfahrenc) Mitteilung von persönlichenVeränderungen, die für dasBeitragswesen relevant sind (z.B.Beendigung der Schulausbildung, etc.)
4. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen,dass es dem Verein die erforderlichenÄnderungen nach Ziff. 3) nicht mitteilt, gehennicht zu Lasten des Vereins und können diesemnicht entgegengehalten werden. Entsteht demVerein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zumAusgleich verpflichtet.

§ 7Mitgliedsbeiträge
1. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages, wird durch dieHauptversammlung festgelegt. Der Jahresbeitragwird zum 31.03. eines jeden Jahres eingezogen.Monatliche Beiträge werden immer amMonatsende eingezogen. Die Festlegungzwischen Jahresbeitrag oder Monatsbeitrag obligdem Ausschuss.
2. Mitglieder, die ihren Wohnsitz nicht am Sitz desVereins haben, können durch Beschluss desAusschusses von der Bezahlung desMitgliedsbeitrages ganz oder teilweise befreitwerden. Dasselbe gilt für Mitglieder die ausfinanziellen Gründen zur Bezahlung desMitgliedsbeitrages nicht in der Lage sind.
3. Die ernannten Ehrenmitglieder undEhrenvorsitzenden sind von der Bezahlung desMitgliedsbeitrages befreit.
4. Die Beitragspflicht der Jugendlichen und Kinderwird durch den Ausschuss geregelt.

§ 8Organe
Die Organe des Vereins sind:
● Der Vorstand
● Der Ausschuss
● Die Hauptversammlung
Die Haftung der Mitglieder der Organe, derbesonderen Vertreter oder der mit der Vertretungbeauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz undgrobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diesePersonen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne



dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, sohaben diese gegen den Verein einen Anspruch aufErsatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüchesowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.

§ 9Vorstand
Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26BGB besteht aus 4 Personen:
● dem Vorstand Verwaltung
● dem Vorstand Finanzen
● dem Vorstand Technik
● dem Schriftführer
Bei vorzeitigem Ausscheiden einesVorstandsmitgliedes kann der Ausschuss bis zurnächsten Hauptversammlung ein neues Mitgliedkommissarisch berufen.
Der Vereinsvorstand fasst seine Beschlüsse miteinfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheitentscheidet die Stimme des Vorstandes Verwaltung(Vorstandsvorsitzender).
Der Vorstand Verwaltung, bei Verhinderung VorstandFinanzen oder Technik, lädt unter Angabe derTagesordnung mit angemessener Frist zuVorstandssitzungen ein. Der Vorstand istbeschlussfähig, wenn mindestens zweiVorstandsmitglieder anwesend sind.
Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahrenbeschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder ihreZustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.
Der Vorstand ist berechtigt, die Geschäftsführung odereinzelne Aufgaben dieser an eine dritte dafürqualifizierte Person zu delegieren
Die 3 Ressort-Vorstände sind die gesetzlichenVertreter des Vereins im Sinne von § 26 BGB. Jedervon ihnen ist berechtigt, den Verein rechtsgültig zuvertreten.
Der Vorstand erledigt die laufendenVereinsangelegenheiten, die 4 Vorstandsmitgliedervertreten sich gegenseitig.

§ 10Haftung der Organmitglieder und Vertreter
Die Haftung der Mitglieder der Organe, derbesonderen Vertreter oder der mit der Vertretungbeauftragten Vereinsmitglieder wird auf Vorsatz undgrobe Fahrlässigkeit beschränkt. Werden diesePersonen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohnedas Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so

haben diese gegen den Verein einen Anspruch aufErsatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüchesowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter.

§ 11Ausschuss
Der Ausschuss setzt sich zusammen aus:
● dem Vorstand
● den von den Abteilungsversammlungengewählten und von der Hauptversammlungbestätigten Abteilungsleitern
● den von der Hauptversammlung gewähltenBeisitzern, denen feste Aufgaben übertragenwerden.
● dem Wirtschaftsführer, der für denWirtschaftsbetrieb in den vereinseigenenWirtschaftsgebäuden und beiVeranstaltungen die für den Ein- und Verkaufder dort benötigten Waren verantwortlich ist.Der Wirtschaftsführer wird vom Vorstandbestellt.
Der Ausschuss hat die Aufgabe, die Ziele des Vereinssowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichenBereich zu planen und zu verwirklichen.
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.
Bei Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme. DieBeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. BeiStimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
Über die Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen.

§ 12Vergütungen für die Vereinstätigkeit
1. Die Vereins- und Organämter werdengrundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
2. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen derhaushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlichauf der Grundlage eines Dienstvertragesund/oder gegen Zahlung einerAufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStGausgeübt werden.
3. Die Entscheidung über eine entgeltlicheVereinstätigkeit nach Abs. (2) trifft der Vorstand.Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und dieVertragsbeendigung.
4. Weitere Einzelheiten regelt die Beitrags- undFinanzordnung des Vereins, die vomHauptausschuss erlassen und geändert wird.



§ 13Hauptversammlung
1. Die ordentliche Hauptversammlung
a jeweils im ersten Quartal des neuenGeschäftsjahres findet eine ordentlicheHauptversammlung statt.Sie ist vom Vorstand einzuberufen. DieEinberufung erfolgt mindestens 2 Wochen zuvordurch Veröffentlichung imBekanntmachungsblatt der GemeindeAlthengstett.
b Die Hauptversammlung ist insbesonderezuständig für:

Entgegennahme der Berichte des VorstandVerwaltung, Vorstand Finanzen, Schriftführer,Jugendleiter und AbteilungsleiterEntgegennahme des Berichts der KassenprüferEntlastung und Wahl des Vorstandes und derAusschussmitglieder (mit Ausnahme derAbteilungsleiter)
Dabei werden die Vorstandsmitglieder jeweils imWechsel wie folgt für zwei Jahre gewählt:

a.a. Vorstand Verwaltung,Schriftführer
b.b. Vorstand Finanzen,Vorstand Technik
● Entlastung und Wahl der Kassenprüfer
● Bestätigung der Abteilungsleiter
● Festsetzung von Beiträgen, Umlagen undderen Fälligkeit
● Satzungsänderungen
● Entscheidungen in Berufungsfällen(Eintritt – Ausschluss)
● Entscheidungen über die Einrichtung vonAbteilungen
● Beschlussfassung über Anträge
● Auflösung des Vereins

Die Entlastung des Vorstandes und der übrigenAusschussmitglieder erfolgt durch dieHauptversammlung nach Vorschlag einer durch dieAnwesenden zu bestimmten Person.
§ 14Ablauf und Beschlussfassung derMitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird in der Regelvom Vorstand Verwaltung, bei dessenAbwesenheit von einem der anderen Ressort-

Vorstände, geleitet. Ist keiner dieserVorstandsmitglieder anwesend, so bestimmt dieVersammlung den Leiter mit einfacher Mehrheitder anwesenden Mitglieder.
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksichtauf die Anzahl der erschienenen Mitgliederbeschlussfähig. Die Beschlüsse werden miteinfacher Mehrheit der anwesenden Mitgliedergefasst, bei Stimmengleichheit gibt die Stimmedes Versammlungsleiters den Ausschlag.Stimmenthaltung gelten als nicht abgegebeneStimmen. Schriftliche Abstimmungen überAnträge erfolgen nur, wenn ein Viertel deranwesenden Mitglieder dieses verlangt, dasgleiche gilt für eine geheime Abstimmung.
3. Satzungsänderungen können nur mit einer 2/3-Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossenwerden.
4. Ist eine Person zu wählen, so ist im erstenWahlgang eine qualifizierte Mehrheiterforderlich. In einem zweiten Wahlgang genügtzur Wahl einer Person einfache Mehrheit.
5. Sind mehrere Personen zu wählen, so genügt dieeinfache Mehrheit. Es sind in diesem Falle diePersonen mit den höchsten Stimmzahlengewählt.
6. Auf dem Stimmzettel müssen alle Kandidaten inalphabetischer Reihenfolge aufgeführt werden.Bei der Wahl müssen mindestens 50%,höchstens 100% der zu wählenden Personenvon den Wahlberechtigten angekreuzt bzw.gewählt werden.
7. Stimmrecht besitzen alle Vereinsmitglieder ab18 Jahren. Das Stimmrecht kann nurpersönlich ausgeübt werden. Gäste können ander Mitgliederversammlung teilnehmen,haben jedoch kein Stimmrecht.
8. Gewählt werden können alle Mitglieder, die das18. Lebensjahr vollendet haben.
9. Geheime Wahl hat zu erfolgen, sofern dies voneinem stimmberechtigten Mitglied gefordertwird.

§ 15Außerordentliche Hauptversammlung
Die außerordentliche Hauptversammlung findet statt:
Wenn der Vorstand die Einberufung mit Rücksicht aufdie Lage des

1. Vereins oder wegen außergewöhnlicher



Ereignisse für erforderlich hält.
2. Wenn die Einberufung von mindestens 1/5sämtlicher Vereinsmitglieder gefordert wird.

Für die Einberufung und Durchführung gelten dieVorschriften der ordentlichen Hauptversammlung.

§ 16Ernennung von Ehrenmitgliedern undEhrenvorsitzenden
1. Personen, die sich um den Verein besondersverdient gemacht haben, können auf Vorschlagdes Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernanntwerden.
2. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt aufLebenszeit.
3. Vorsitzende, die sich um den Verein besondersverdient gemacht haben, können durch denVorstand zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden.Die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden erfolgtauf Lebenszeit.
Ehrenvorsitzende haben Sitz und Stimme imAusschuss.

§ 17Kassenprüfer
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauervon 2 Jahren zwei Kassenprüfer. Diese dürfennicht Mitglieder der Vereinsführung sein.Wiederwahl ist zulässig.
2. Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereinsund die Kassen der Abteilungen einschließlich derBücher mindestens einmal im Geschäftsjahrsachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vor-stand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten.

Die Kassenprüfer erstatten derMitgliederversammlung einen Prüfungsbericht undbeantragen bei ordnungsgemäßer Führung derKassengeschäfte die Entlastung des VorstandesFinanzen.

§ 18Abteilungen
1. Die Durchführung des Turn- und Sportbetriebesist Aufgabe der einzelnen Abteilungen.
2. Die Abteilungen werden vom Gesamtverein(Hauptversammlung) gegründet.

3. Jede Abteilung wird von einem Abteilungsleiterund einem Abteilungsausschuss geleitet, dessenZusammensetzung sich nach den Bedürfnissender Abteilung richtet und von einerAbteilungsversammlung für jeweils zwei Jahregewählt wird.
4. Der Abteilungsleiter wird von derHauptversammlung bestätigt. Er vertritt dieInteressen der Abteilung im Hauptausschuss.
5. Die Abteilungsausschüsse sind selbständig undarbeiten unter eigener Verantwortung.Beschlüsse, die das Vermögen des Vereinsbelasten, sind unwirksam und begründen eineVerpflichtung des Vereins nur bei Genehmigungdurch den Vorstand.
6. Die Abteilungsausschüsse haben über ihreBeschlüsse und über ihre KassenverhältnisseBücher zu führen. Sie müssen auf Anforderungdem Vorstand jederzeit zur Einsichtnahmevorgelegt werden. Die Ressort-Vorstände habenin dringenden Fällen das Recht, den AbteilungenWeisungen zu erteilen.
7. Die Abteilungen sind berechtigt, eigeneAbteilungsbeiträge und verpflichtendeArbeitsstunden und deren Abgeltung zu erheben.Über deren Höhe entscheidet die jeweiligeAbteilungsversammlung.
8. Das Vermögen, das sich die einzelnenAbteilungen erwerben, bleibt Eigentum desGesamtvereins.

§ 19Ordnungen
Zur Durchführung der Satzung hat der Ausschuss dieMöglichkeit, Ordnungen zu erlassen. Die Ordnungenmüssen mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitgliederbeschlossen werden.

§ 20Protokollierung
Über den Verlauf, die Wahlen und die Beschlüsse derMitgliederversammlung sowie über die Beschlüsse desAusschusses ist unter Angabe von Ort, Zeit undEreignis eine Niederschrift anzufertigen. DiesesProtokoll ist vom Versammlungsleiter und demjeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen.
Bei Protokollen der Abteilungen ist ebenso zuverfahren, eine Abschrift muss dem Gesamtvereinzugeleitet werden.



§ 21Datenschutz
1. Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgabenund Bestimmungen der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und desBundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werdenzur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben desVereins personenbezogene Daten überpersönliche und sachliche Verhältnisse derMitglieder des Vereins erhoben und in demvereinseigenen EDV-System gespeichert,genutzt und verarbeitet.2. Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt derVerein alle für die Mitgliedschaft im Vereinrelevanten Daten (Name, Anschrift,Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. DieseInformationen werden in dem vereinseigenenEDV-System gespeichert. JedemVereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummerzugeordnet. Die personenbezogenen Datenwerden dabei durch geeignete technischeund organisatorische Maßnahmen vor derKenntnisnahme Dritter geschützt.3. Sonstige Informationen zu den Mitgliedernund Informationen über Nichtmitgliederwerden grundsätzlich nur verarbeitet odergenutzt, wenn sie zur Förderung desVereinszwecks nützlich sind (wie etwaTelefon, Fax und eMail) und keineAnhaltspunkte bestehen, dass die betroffenePerson ein schutzwürdiges Interesse hat, dasder Verarbeitung oder Nutzungentgegensteht. Absatz 2. Satz 4 giltentsprechend.4. Als Mitglied des WürttembergischenLandessportbundes e.V. (WLSB) ist der Vereinverpflichtet, seine Mitglieder an den WLSB zumelden. Übermittelt werden dabei Vor- undNachname, das Geburtsdatum, dasGeschlecht, ausgeübte Sportarten und dieVereinsmitgliedsnummer. Bei Mitgliedern mitbesonderen Aufgaben werden zusätzlich dievollständige Adresse, die Telefonnummer, dieeMail-Adresse, Beginn und Ende der Funktionsowie die Bezeichnung der Funktion imVerein übermittelt. Im Rahmen von Liga-Spielen, Turnieren, Wettkämpfen oderähnlichen Veranstaltungen meldet der VereinErgebnisse und besondere Ereignisse an dieSportfachverbände, deren Sportarten imVerein betrieben werden.5. Jedes Mitglied hat das Recht darauf,A) Auskunft über die zu seiner Persongespeicherten Daten zu erhalten,B) dass die zu seiner Person gespeichertenDaten berichtigt werden, wenn sieunrichtig sind,

C) dass die zu seiner Person gespeichertenDaten gesperrt werden, wenn sich beibehaupteten Fehlern weder derenRichtigkeit noch deren Unrichtigkeitfeststellen lässt,D) dass die zu seiner Person gespeichertenDaten gelöscht werden, wenn dieSpeicherung unzulässig war oder die Zweckefür die sie erhoben und gespeichert wurdennicht mehr notwendig sind,E) der Verarbeitung seinerpersonenbezogenen Daten zuwidersprechen,F) seine Daten in einem strukturierten,gängigen und maschinenlesbaren Format zuerhalten.
6. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiternoder sonst für den Verein Tätigen ist esuntersagt, personenbezogene Datenunbefugt zu anderen als den zur jeweiligenAufgabenerfüllung gehörenden Zweck zuverarbeiten, bekannt zu geben, Drittenzugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.Diese Pflicht besteht auch über dasAusscheiden der oben genannten Personenaus dem Verein hinaus.7. Der Verein erlässt eine Datenschutzordnung,in der weitere Einzelheiten derDatenerhebung und der Datenverwendungsowie technische und organisatorischeMaßnahmen zum Schutz der Datenaufgeführt sind.

§ 22Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur in einerHauptversammlung beschlossen werden, auf derenTagesordnung die Beschlussfassung über dieVereinsauflösung den Mitgliedern angekündigt wird.
Sie bedarf einer Mehrheit von 2/3 der erschienenenMitglieder.
Für den Fall der Auflösung bestellt dieHauptversammlung zwei Liquidatoren, welche dieGeschäfte des Vereins abzuwickeln haben. Das nachder Bezahlung der Schuld noch vorhandene Vermögenist mit Zustimmung des Finanzamtes auf denWürttembergischen Landessportbund oder dieörtliche Gemeindeverwaltung zur Verwendungausschließlich im Sinne von § 2 dieser Satzung zuübertragen.
Verbleibende Geräte sowie die auf dem Sportgeländevom Verein erstellten Gebäude sind bei Neugründungeines Sportvereins diesem als Rechtsnachfolger zuübertragen.



§ 23
Inkrafttreten

Diese Satzung wurde am 20.03.2026 von derMitgliederversammlung beschlossen und tritt am21.03.2026 in Kraft. Damit erlöschen alle früherenSatzungen.

Althengstett, 20. März 2026

Vorstand Verwaltung Vorstand Finanzen

Vorstand Technik Schriftführer

mac


